
Sozialgesetzbuch Neuntes Buch – Rehabilitation und Teilhabe 
von Menschen mit Behinderungen – 

(Neuntes Buch Sozialgesetzbuch - SGB IX) 
 
Auszug §§ 228 – 237 SGB IX   (§§ 145 – 154 SGB IX a. F.) 
 
********************************************************************************************************************* 
 
 

§ 228 Unentgeltliche Beförderung,  
Anspruch auf Erstattung der Fahrgeldausfälle 

 
(§ 145 SGB IX a. F.) 

 
(1) Schwerbehinderte Menschen, die infolge ihrer Behinderung in ihrer Bewegungsfähigkeit 
im Straßenverkehr erheblich beeinträchtigt oder hilflos oder gehörlos sind, werden von 
Unternehmern, die öffentlichen Personenverkehr betreiben, gegen Vorzeigen eines 
entsprechend gekennzeichneten Ausweises nach § 152 Absatz 5 im Nahverkehr im Sinne 
des § 230 Absatz 1 unentgeltlich befördert; die unentgeltliche Beförderung verpflichtet zur 
Zahlung eines tarifmäßigen Zuschlages bei der Benutzung zuschlagpflichtiger Züge des 
Nahverkehrs. Voraussetzung ist, dass der Ausweis mit einer gültigen Wertmarke versehen 
ist. 
 
(2) Die Wertmarke wird gegen Entrichtung eines Betrages von 80 Euro für ein Jahr  
oder 40 Euro für ein halbes Jahr ausgegeben. Der Betrag erhöht sich in entsprechender 
Anwendung des § 160 Absatz 3 jeweils zu dem Zeitpunkt, zu dem die nächste Neube-
stimmung der Beträge der Ausgleichsabgabe erfolgt. Liegt dieser Zeitpunkt innerhalb der 
Gültigkeitsdauer einer bereits ausgegebenen Wertmarke, ist der höhere Betrag erst im 
Zusammenhang mit der Ausgabe der darauffolgenden Wertmarke zu entrichten.  
Abweichend von § 160 Absatz 3 Satz 4 sind die sich ergebenden Beträge auf den nächsten 
vollen Eurobetrag aufzurunden. Das Bundesministerium für Arbeit und Soziales gibt den 
Erhöhungsbetrag und die sich nach entsprechender Anwendung des § 160 Absatz 3 Satz 3 
ergebenden Beträge im Bundesanzeiger bekannt. 
 
(3) Wird die für ein Jahr ausgegebene Wertmarke vor Ablauf eines halben Jahres ihrer 
Gültigkeitsdauer zurückgegeben, wird auf Antrag die Hälfte der Gebühr erstattet. 
Entsprechendes gilt für den Fall, dass der schwerbehinderte Mensch vor Ablauf eines halben 
Jahres der Gültigkeitsdauer der für ein Jahr ausgegebenen Wertmarke verstirbt. 
 
(4) Auf Antrag wird eine für ein Jahr gültige Wertmarke, ohne dass der Betrag nach Absatz 2 
in seiner jeweiligen Höhe zu entrichten ist, an schwerbehinderte Menschen ausgegeben, 
die blind im Sinne des § 72 Absatz 5 des Zwölften Buches oder entsprechender Vorschriften 
oder hilflos im Sinne des § 33b des Einkommensteuergesetzes oder entsprechender 
Vorschriften sind oder die Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhalts nach dem Zweiten 
Buch oder für den Lebensunterhalt laufende Leistungen nach dem Dritten und Vierten Kapitel 
des Zwölften Buches, dem Achten Buch oder den §§ 27a und 27d des Bundesversorgungs-
gesetzes erhalten oder die am 1. Oktober 1979 die Voraussetzungen nach § 2 Absatz 1 
Nummer 1 bis 4 und Absatz 3 des Gesetzes über die unentgeltliche Beförderung von Kriegs- 
und Wehrdienstbeschädigten sowie von anderen Behinderten im Nahverkehr vom 27. August 
1965 (BGBl. I S. 978), das zuletzt durch Artikel 41 des Zuständigkeitsanpassungs-Gesetzes 
vom 18. März 1975 (BGBl. I S. 705) geändert worden ist, erfüllten, solange ein Grad der 
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Schädigungsfolgen von mindestens 70 festgestellt ist oder von mindestens 50 festgestellt ist 
und sie infolge der Schädigung erheblich gehbehindert sind; das Gleiche gilt für 
schwerbehinderte Menschen, die diese Voraussetzungen am 1. Oktober 1979 nur deshalb 
nicht erfüllt haben, weil sie ihren Wohnsitz oder ihren gewöhnlichen Aufenthalt zu diesem 
Zeitpunkt in dem in Artikel 3 des Einigungsvertrages genannten Gebiet hatten. 
 
(5) Die Wertmarke wird nicht ausgegeben, solange eine Kraftfahrzeugsteuerermäßigung 
nach § 3a Absatz 2 des Kraftfahrzeugsteuergesetzes in Anspruch genommen wird. Die 
Ausgabe der Wertmarken erfolgt auf Antrag durch die nach § 152 Absatz 5 zuständigen 
Behörden. Die Landesregierung oder die von ihr bestimmte Stelle kann die Aufgaben nach 
den Absätzen 2 bis 4 ganz oder teilweise auf andere Behörden übertragen. Für Streitigkeiten 
in Zusammenhang mit der Ausgabe der Wertmarke gilt § 51 Absatz 1 Nummer 7 des 
Sozialgerichtsgesetzes entsprechend. 
 
(6) Absatz 1 gilt im Nah- und Fernverkehr im Sinne des § 230, ohne dass die Voraussetzung 
des Absatzes 1 Satz 2 erfüllt sein muss, für die Beförderung einer Begleitperson eines 
schwerbehinderten Menschen im Sinne des Absatzes 1, wenn die Berechtigung zur Mit-
nahme einer Begleitperson nachgewiesen und dies im Ausweis des schwerbehinderten 
Menschen eingetragen ist, und des Handgepäcks, eines mitgeführten Krankenfahrstuhles, 
soweit die Beschaffenheit des Verkehrsmittels dies zulässt, sonstiger orthopädischer 
Hilfsmittel und eines Führhundes; das Gleiche gilt für einen Hund, den ein schwerbehinderter 
Mensch mitführt, in dessen Ausweis die Berechtigung zur Mitnahme einer Begleitperson 
nachgewiesen ist. 
 
(7) Die durch die unentgeltliche Beförderung nach den Absätzen 1 bis 6 entstehenden 
Fahrgeldausfälle werden nach Maßgabe der §§ 231 bis 233 erstattet. Die Erstattungen sind 
aus dem Anwendungsbereich der Verordnung (EG) Nr. 1370/2007 des Europäischen 
Parlaments und des Rates vom 23. Oktober 2007 über öffentliche Personenverkehrsdienste 
auf Schiene und Straße und zur Aufhebung der Verordnungen (EWG) Nr. 1191/69 und 
(EWG) Nr. 1107/70 des Rates (ABl. L 315 vom 3.12.2007, S. 1) ausgenommen. 
 
 

§ 229 Persönliche Voraussetzungen 
 

(§ 146 SGB IX a. F.) 
 
(1) In seiner Bewegungsfähigkeit im Straßenverkehr erheblich beeinträchtigt ist, wer infolge 
einer Einschränkung des Gehvermögens (auch durch innere Leiden oder infolge von Anfällen 
oder von Störungen der Orientierungsfähigkeit) nicht ohne erhebliche Schwierigkeiten oder 
nicht ohne Gefahren für sich oder andere Wegstrecken im Ortsverkehr zurückzulegen 
vermag, die üblicherweise noch zu Fuß zurückgelegt werden. Der Nachweis der erheblichen 
Beeinträchtigung in der Bewegungsfähigkeit im Straßenverkehr kann bei schwerbehinderten 
Menschen mit einem Grad der Behinderung von wenigstens 80 nur mit einem Ausweis mit 
halbseitigem orangefarbenem Flächenaufdruck und eingetragenem Merkzeichen „G“ geführt 
werden, dessen Gültigkeit frühestens mit dem 1. April 1984 beginnt, oder auf dem ein 
entsprechender Änderungsvermerk eingetragen ist. 
 
(2) Zur Mitnahme einer Begleitperson sind schwerbehinderte Menschen berechtigt, die bei 
der Benutzung von öffentlichen Verkehrsmitteln infolge ihrer Behinderung regelmäßig auf 
Hilfe angewiesen sind. Die Feststellung bedeutet nicht, dass die schwerbehinderte Person, 
wenn sie nicht in Begleitung ist, eine Gefahr für sich oder für andere darstellt. 
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(3) Schwerbehinderte Menschen mit außergewöhnlicher Gehbehinderung sind Personen mit 
einer erheblichen mobilitätsbezogenen Teilhabebeeinträchtigung, die einem Grad der 
Behinderung von mindestens 80 entspricht. Eine erhebliche mobilitätsbezogene Teilhabe-
beeinträchtigung liegt vor, wenn sich die schwerbehinderten Menschen wegen der Schwere 
ihrer Beeinträchtigung dauernd nur mit fremder Hilfe oder mit großer Anstrengung außerhalb 
ihres Kraftfahrzeuges bewegen können. Hierzu zählen insbesondere schwerbehinderte 
Menschen, die auf Grund der Beeinträchtigung der Gehfähigkeit und Fortbewegung – 
dauerhaft auch für sehr kurze Entfernungen – aus medizinischer Notwendigkeit auf die 
Verwendung eines Rollstuhls angewiesen sind. 
 
Verschiedenste Gesundheitsstörungen (insbesondere Störungen bewegungsbezogener, 
neuromuskulärer oder mentaler Funktionen, Störungen des kardiovaskulären oder Atmungs- 
systems) können die Gehfähigkeit erheblich beeinträchtigen. Diese sind als außerge-
wöhnliche Gehbehinderung anzusehen, wenn nach versorgungsärztlicher Feststellung die 
Auswirkung der Gesundheitsstörungen sowie deren Kombination auf die Gehfähigkeit 
dauerhaft so schwer ist, dass sie der unter Satz 1 genannten Beeinträchtigung gleich kommt. 
 
 

§ 230 Nah- und Fernverkehr 
 

(§ 147 SGB IX a. F.) 
 
(1) Nahverkehr im Sinne dieses Gesetzes ist der öffentliche Personenverkehr mit Straßen-
bahnen und Obussen im Sinne des Personenbeförderungsgesetzes, Kraftfahrzeugen im 
Linienverkehr nach den §§ 42 und 43 des Personenbeförderungsgesetzes auf Linien, bei 
denen die Mehrzahl der Beförderungen eine Strecke von 50 Kilometern nicht übersteigt, es 
sei denn, dass bei den Verkehrsformen nach § 43 des Personenbeförderungsgesetzes die 
Genehmigungsbehörde auf die Einhaltung der Vorschriften über die Beförderungsentgelte 
gemäß § 45 Absatz 3 des Personenbeförderungsgesetzes ganz oder teilweise verzichtet hat, 
S-Bahnen in der 2. Wagenklasse, Eisenbahnen in der 2. Wagenklasse in Zügen und auf 
Strecken und Streckenabschnitten, die in ein von mehreren Unternehmern gebildetes, mit 
den unter Nummer 1, 2 oder 7 genannten Verkehrsmitteln zusammenhängendes Liniennetz 
mit einheitlichen oder verbundenen Beförderungsentgelten einbezogen sind, Eisenbahnen 
des Bundes in der 2. Wagenklasse in Zügen, die überwiegend dazu bestimmt sind, die 
Verkehrsnachfrage im Nahverkehr zu befriedigen (Züge des Nahverkehrs), sonstigen 
Eisenbahnen des öffentlichen Verkehrs im Sinne von § 2 Absatz 1 und § 3 Absatz 1 des 
Allgemeinen Eisenbahngesetzes in der 2. Wagenklasse auf Strecken, bei denen die 
Mehrzahl der Beförderungen eine Strecke von 50 Kilometern nicht überschreitet, Wasser- 
fahrzeugen im Linien-, Fähr- und Übersetzverkehr, wenn dieser der Beförderung von 
Personen im Orts- und Nachbarschaftsbereich dient und Ausgangs- und Endpunkt innerhalb 
dieses Bereiches liegen; Nachbarschaftsbereich ist der Raum zwischen benachbarten 
Gemeinden, die, ohne unmittelbar aneinander grenzen zu müssen, durch einen stetigen, 
mehr als einmal am Tag durchgeführten Verkehr wirtschaftlich und verkehrsmäßig 
verbunden sind. 
 
(2) Fernverkehr im Sinne dieses Gesetzes ist der öffentliche Personenverkehr mit 
Kraftfahrzeugen im Linienverkehr nach § 42a Satz 1 des Personenbeförderungsgesetzes, 
Eisenbahnen, ausgenommen der Sonderzugverkehr, Wasserfahrzeugen im Fähr- und 
Übersetzverkehr, sofern keine Häfen außerhalb des Geltungsbereiches dieses Buches 
angelaufen werden, soweit der Verkehr nicht Nahverkehr im Sinne des Absatzes 1 ist. 
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(3) Die Unternehmer, die öffentlichen Personenverkehr betreiben, weisen im öffentlichen 
Personenverkehr nach Absatz 1 Nummer 2, 5, 6 und 7 im Fahrplan besonders darauf hin, 
inwieweit eine Pflicht zur unentgeltlichen Beförderung nach § 228 Absatz 1 nicht besteht. 
 
 

§ 231 Erstattung der Fahrgeldausfälle im Nahverkehr 
 

(§ 148 SGB IX a. F.) 
 
(1) Die Fahrgeldausfälle im Nahverkehr werden nach einem Prozentsatz der von den 
Unternehmern oder den Nahverkehrsorganisationen im Sinne des § 233 Absatz 2 
nachgewiesenen Fahrgeldeinnahmen im Nahverkehr erstattet. 
 
(2) Fahrgeldeinnahmen im Sinne dieses Kapitels sind alle Erträge aus dem Fahrkarten-
verkauf. Sie umfassen auch Erträge aus der Beförderung von Handgepäck, Kranken- 
fahrstühlen, sonstigen orthopädischen Hilfsmitteln, Tieren sowie aus erhöhten 
Beförderungsentgelten. 
 
(3) Werden in einem von mehreren Unternehmern gebildeten zusammenhängenden 
Liniennetz mit einheitlichen oder verbundenen Beförderungsentgelten die Erträge aus dem 
Fahrkartenverkauf zusammengefasst und dem einzelnen Unternehmer anteilmäßig nach 
einem vereinbarten Verteilungsschlüssel zugewiesen, so ist der zugewiesene Anteil Ertrag 
im Sinne des Absatzes 2. 
 
(4) Der Prozentsatz im Sinne des Absatzes 1 wird für jedes Land von der Landesregierung 
oder der von ihr bestimmten Behörde für jeweils ein Jahr bekannt gemacht. Bei der 
Berechnung des Prozentsatzes ist von folgenden Zahlen auszugehen: 
 

1. der Zahl der in dem Land in dem betreffenden Kalenderjahr ausgegebenen 
Wertmarken und der Hälfte der in dem Land am Jahresende in Umlauf befindlichen 
gültigen Ausweise im Sinne des § 228 Absatz 1 von schwerbehinderten Menschen, 
die das sechste Lebensjahr vollendet haben und bei denen die Berechtigung zur 
Mitnahme einer Begleitperson im Ausweis eingetragen ist; Wertmarken mit einer 
Gültigkeitsdauer von einem halben Jahr und Wertmarken für ein Jahr, die vor Ablauf 
eines halben Jahres ihrer Gültigkeitsdauer zurückgegeben werden, werden zur Hälfte 
gezählt, 

 
2. der in den jährlichen Veröffentlichungen des Statistischen Bundesamtes zum Ende 

des Vorjahres nachgewiesenen Zahl der Wohnbevölkerung in dem Land abzüglich  
der Zahl der Kinder, die das sechste Lebensjahr noch nicht vollendet haben, und der 
Zahlen nach Nummer 1. 
 
 

Der Prozentsatz ist nach folgender Formel zu berechnen: 
 

 
Bei der Festsetzung des Prozentsatzes sich ergebende Bruchteile von 0,005 und mehr 
werden auf ganze Hundertstel aufgerundet, im Übrigen abgerundet. 
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(5) Weist ein Unternehmen durch Verkehrszählung nach, dass das Verhältnis zwischen den 
nach diesem Kapitel unentgeltlich beförderten Fahrgästen und den sonstigen Fahrgästen 
den nach Absatz 4 festgesetzten Prozentsatz um mindestens ein Drittel übersteigt, wird 
neben dem sich aus der Berechnung nach Absatz 4 ergebenden Erstattungsbetrag auf 
Antrag der nachgewiesene, über dem Drittel liegende Anteil erstattet. Die Länder können 
durch Rechtsverordnung bestimmen, dass die Verkehrszählung durch Dritte auf Kosten des 
Unternehmens zu erfolgen hat. 
 
(6) Absatz 5 gilt nicht in Fällen des § 233 Absatz 2. 
 
 

§ 232 Erstattung der Fahrgeldausfälle im Fernverkehr 
 

(§ 149 SGB IX a. F.) 
 
(1) Die Fahrgeldausfälle im Fernverkehr werden nach einem Prozentsatz der von den 
Unternehmern nachgewiesenen Fahrgeldeinnahmen im Fernverkehr erstattet. 
 
(2) Der maßgebende Prozentsatz wird vom Bundesministerium für Arbeit und Soziales im 
Einvernehmen mit dem Bundesministerium der Finanzen und dem Bundesministerium für 
Verkehr und digitale Infrastruktur für jeweils zwei Jahre bekannt gemacht. Bei der 
Berechnung des Prozentsatzes ist von folgenden, für das letzte Jahr vor Beginn des 
Zweijahreszeitraumes vorliegenden Zahlen auszugehen: 
 

1. der Zahl der im Geltungsbereich dieses Gesetzes am Jahresende in Umlauf 
befindlichen gültigen Ausweise nach § 228 Absatz 1, auf denen die Berechtigung zur 
Mitnahme einer Begleitperson eingetragen ist, abzüglich 25 Prozent, 
 

2. der in den jährlichen Veröffentlichungen des Statistischen Bundesamtes zum 
Jahresende nachgewiesenen Zahl der Wohnbevölkerung im Geltungsbereich dieses 
Gesetzes abzüglich der Zahl der Kinder, die das vierte Lebensjahr noch nicht 
vollendet haben, und der nach Nummer 1 ermittelten Zahl. 
 

Der Prozentsatz ist nach folgender Formel zu berechnen: 
 

 
. 
§ 231 Absatz 4 letzter Satz gilt entsprechend. 
 
 

§ 233 Erstattungsverfahren 
 

(§ 150 SGB IX a. F.) 
 
(1) Die Fahrgeldausfälle werden auf Antrag des Unternehmers erstattet. Bei einem von 
mehreren Unternehmern gebildeten zusammenhängenden Liniennetz mit einheitlichen oder 
verbundenen Beförderungsentgelten können die Anträge auch von einer 
Gemeinschaftseinrichtung dieser Unternehmer für ihre Mitglieder gestellt werden.  
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Der Antrag ist innerhalb von drei Jahren nach Ablauf des Abrechnungsjahres zu stellen, und 
zwar für den Nahverkehr nach § 234 Satz 1 Nummer 1 und für den Fernverkehr an das 
Bundesverwaltungsamt, für den übrigen Nahverkehr bei den in Absatz 4 bestimmten 
Behörden. 
 
(2) Haben sich in einem Bundesland mehrere Aufgabenträger des öffentlichen Personen-
nahverkehrs auf lokaler oder regionaler Ebene zu Verkehrsverbünden zusammen 
geschlossen und erhalten die im Zuständigkeitsbereich dieser Aufgabenträger öffentlichen 
Personennahverkehr betreibenden Verkehrsunternehmen für ihre Leistungen ein mit diesen 
Aufgabenträgern vereinbartes Entgelt (Bruttoprinzip), können anstelle der antrags- und 
erstattungsberechtigten Verkehrsunternehmen auch die Nahverkehrsorganisationen Antrag 
auf Erstattung der in ihrem jeweiligen Gebiet entstandenen Fahrgeldausfälle stellen, sofern 
die Verkehrsunternehmen hierzu ihr Einvernehmen erteilt haben. 
 
(3) Die Unternehmer oder die Nahverkehrsorganisationen im Sinne des Absatzes 2 erhalten 
auf Antrag Vorauszahlungen für das laufende Kalenderjahr in Höhe von insgesamt 80 
Prozent des zuletzt für ein Jahr festgesetzten Erstattungsbetrages. Die Vorauszahlungen 
werden je zur Hälfte am 15. Juli und am 15. November gezahlt. Der Antrag auf Voraus-
zahlungen gilt zugleich als Antrag im Sinne des Absatzes 1. Die Vorauszahlungen sind 
zurückzuzahlen, wenn Unterlagen, die für die Berechnung der Erstattung erforderlich sind, 
nicht bis zum 31. Dezember des dritten auf die Vorauszahlung folgenden Kalenderjahres 
vorgelegt sind. In begründeten Ausnahmefällen kann die Rückforderung der Voraus-
zahlungen ausgesetzt werden. 
 
(4) Die Landesregierung oder die von ihr bestimmte Stelle legt die Behörden fest, die über 
die Anträge auf Erstattung und Vorauszahlung entscheiden und die auf den Bund und das 
Land entfallenden Beträge auszahlen. § 11 Absatz 2 bis 4 des Personenbeförderungs-
gesetzes gilt entsprechend. 
 
(5) Erstreckt sich der Nahverkehr auf das Gebiet mehrerer Länder, entscheiden die nach 
Landesrecht zuständigen Landesbehörden dieser Länder darüber, welcher Teil der 
Fahrgeldeinnahmen jeweils auf den Bereich ihres Landes entfällt. 
 
(6) Die Unternehmen im Sinne des § 234 Satz 1 Nummer 1 legen ihren Anträgen an das 
Bundesverwaltungsamt den Anteil der nachgewiesenen Fahrgeldeinnahmen im Nahverkehr 
zugrunde, der auf den Bereich des jeweiligen Landes entfällt; für den Nahverkehr von 
Eisenbahnen des Bundes im Sinne des § 230 Absatz 1 Satz 1 Nummer 5 bestimmt sich 
dieser Teil nach dem Anteil der Zugkilometer, die von einer Eisenbahn des Bundes mit 
Zügen des Nahverkehrs im jeweiligen Land erbracht werden. 
 
(7) Hinsichtlich der Erstattungen gemäß § 231 für den Nahverkehr nach § 234 Satz 1 
Nummer 1 und gemäß § 232 sowie der entsprechenden Vorauszahlungen nach Absatz 3 
wird dieses Kapitel in bundeseigener Verwaltung ausgeführt. Die Verwaltungsaufgaben des 
Bundes erledigt das Bundesverwaltungsamt nach fachlichen Weisungen des 
Bundesministeriums für Arbeit und Soziales in eigener Zuständigkeit. 
 
(8) Für das Erstattungsverfahren gelten das Verwaltungsverfahrensgesetz und die 
entsprechenden Gesetze der Länder. Bei Streitigkeiten über die Erstattungen und die 
Vorauszahlungen ist der Verwaltungsrechtsweg gegeben. 
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§ 234 Kostentragung 
 

(§ 151 SGB IX a. F.) 
 
Der Bund trägt die Aufwendungen für die unentgeltliche Beförderung im Nahverkehr, soweit 
Unternehmen, die sich überwiegend in der Hand des Bundes oder eines mehrheitlich dem 
Bund gehörenden Unternehmens befinden (auch in Verkehrsverbünden), erstattungs-
berechtigte Unternehmer sind sowie im Fernverkehr für die Begleitperson und die mitge-
führten Gegenstände im Sinne des § 228 Absatz 6. Die Länder tragen die Aufwendungen  
für die unentgeltliche Beförderung im übrigen Nahverkehr. 
 
 

§ 235 Einnahmen aus Wertmarken 
 

(§ 152 SGB IX a. F.) 
 
Von den durch die Ausgabe der Wertmarken erzielten jährlichen Einnahmen erhält der Bund 
einen Anteil von 27 Prozent. Dieser ist unter Berücksichtigung der in der Zeit vom 1. Januar 
bis 30. Juni eines Kalenderjahres eingegangenen Einnahmen zum 15. Juli und unter 
Berücksichtigung der vom 1. Juli bis 31. Dezember eines Kalenderjahres eingegangenen 
Einnahmen zum 15. Januar des darauffolgenden Kalenderjahres an den Bund abzuführen. 
 
 

§ 236 Erfassung der Ausweise 
 

(§ 153 SGB IX a. F.) 
 
Die für die Ausstellung der Ausweise nach § 152 Absatz 5 zuständigen Behörden erfassen 
die am Jahresende im Umlauf befindlichen gültigen Ausweise, getrennt nach Art und 
besonderen Eintragungen, die im Kalenderjahr ausgegebenen Wertmarken, unterteilt nach 
der jeweiligen Gültigkeitsdauer und die daraus erzielten Einnahmen als Grundlage für die 
nach § 231 Absatz 4 Satz 2 Nummer 1 und § 232 Absatz 2 Satz 2 Nummer 1 zu ermittelnde 
Zahl der Ausweise und Wertmarken. Die zuständigen obersten Landesbehörden teilen dem 
Bundesministerium für Arbeit und Soziales das Ergebnis der Erfassung nach Satz 1 
spätestens bis zum 31. März des Jahres mit, in dem die Prozentsätze festzusetzen sind. 
 
 

§ 237 Verordnungsermächtigungen 
 

(§ 154 SGB IX a. F.) 
 
(1) Die Bundesregierung wird ermächtigt, in der Rechtsverordnung auf Grund des § 153 
Absatz 1 nähere Vorschriften über die Gestaltung der Wertmarken, ihre Verbindung mit dem 
Ausweis und Vermerke über ihre Gültigkeitsdauer zu erlassen. 
 
(2) Das Bundesministerium für Arbeit und Soziales und das Bundesministerium für Verkehr 
und digitale Infrastruktur werden ermächtigt, durch Rechtsverordnung festzulegen, welche 
Zuggattungen von Eisenbahnen des Bundes zu den Zügen des Nahverkehrs im Sinne des  
§ 230 Absatz 1 Nummer 5 und zu den zuschlagpflichtigen Zügen des Nahverkehrs im Sinne 
des § 228 Absatz 1 Satz 1 zweiter Halbsatz zählen. 

 
 


